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1. Der Rahmen: Neue Aufgaben und Organisationsstrukturen 

Auf der Grundlage des deutsch-deulschen Einigungsvertrages sind auf dem Gebiet 

der ehemaligen DDR die Kreise und Gemeinden wieder mit dem Recht der kommu­

nalen Selbslverwliluilg ;1usgesr3uel worden. Die n1l[ dem Prozcll der Vereinigung 

angeslrcbren cinheitlichen Lebensverhälrnisse im Bundesgebiet legen es nahe, daß 

sich die Sladte und Gemeinden In den neuen Bundesländern an den Grundlagen der 

Kommunalverfassung und an den allgemeinen Strukturprmzipien des Verwaltungs­

aufbaus und der Verwaltungsorganisation in den ~lren Bundesländern orientieren. 

Solange es keme Kommun~lverhssungsgöetze der neuen Bundeslander gibt, gilt 

n.leh dem Einigungsvertrag das "Gesetz über die Selbstverwaltung der Gemeinden 
und LandkreJse in der DDR ,. (Kommunalverfassung) vom [7. Mai 1990 als Landes­

recht weiler. Innerhalb des d<1dureh abgl' slecklen rechtlichen R:lhmen~ orienlicren 

sich die Städte und Gemeinden an kommunalen Selbstverwalrungsstrukturen von 

Städten und Gemeinden in den alten Bundesländern. Bedingt durch Kontakte zu 

wcsdichen Partnerstädtcn und durch zeitweilige AnwcsenllClt von Ber.l!ern aus die­
sen Slädten in den Kommunalverwaltungen der neuen Bundesländer dienen die kon­

kreten Strukturen der Venvaltungsorganisation und des Venvlltungsablaufs westli­

cher Kommunen als Modell für die laufende Reorganisarion . 

Bei diesem Transfer von lnsriwlionen und Veriahren Irelen mcht unerhebliche 
Probleme auf. So keinnen die westlichen Modelle nicht ohne Änderungen und 

Restriktionen übernommen werden, weil sich für die Kommunen in den neuen 

Bundesbindern aufgrund der ÜbergangssilUatlon aus den alten Strukturen nicht nur 
andere Aufgaben stellen, sondern auch auf Mcnraliratcn sowohl der Bevölkerung als 

auch der In den Verwaltungen beschäftigten Personen Rücksicht genommen werden 

muß. Denn mit der formalen Ver2ndcrung der Verw:lltungsstrukturen gehen perso­

nelle Veränderungen einher. Neue Dezernenten und Amtsleiter haben die Reorgani­

sation vorzunehmen; VOll ihnen h:ingl ab, wie sich dieser Pro:zeß vollzieht. Von den 

Problemen des Wiederaufbaus einer kommunalen Selbslvcr>Vahung l13ndeh dieser 

Beilrag. 

J.1. Ente SchriLLe zlIr ReorgamsalJon 

DIe ersten Schrittc zur Reorganisalion der Kommunen 1989190 erstreckten sich 
sowohl auf die Slruktur der Ressorts ~Is :!lIch auf das Personal. Zu diesem Zweck 

wurden aus den Koalillonsnmden der m den S{adtverordnetenvers~mmlungen 

1 DIe fo lgenden J-\u sfiihrungt'" stiitz('n 51<';1, :\U r Ergl·h rll .\:t l· V(ln In tCr\'h:w5 mit rr'll'hr .lG., ) 0 Exp('rt/inntn. 
die Im M. r .... / April "9' ,n J"r chen1,l igcn DDR dUr<hgefühn lind von der I-b,, ; · ßöckler-S , i {'un~ 
unurstül"Ll \Vu rd ~n . 
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vertretenen Parteien (unter Ausschluß der PDS) Kommissionen gebildet. Diese 

hauen den Auftrag, die neuen Verwaltungsstrukturen restzulegen und da~ Persona! 
für die neuzubesetzenden Ämrer auszuwählen. 

Die neue Struktur der Gemeindeverwaltung. die sich dabei herausschälte, orientierte 

sich allgemein an westdeutschen Modellen. Das lag nicbt nur deshalb nahe, weil die 

neuen Mitglieder der Gemeindevenretungen ebenso wie die von ihnen gewählten 

Bürgermeister und Dezernenten überwiegend Neulinge in der kommunalen Selbsl­

verwaltung waren und weil die Vertreter der neuen Parteien noch keine Erfahrun­
g"n in der Kommunalpolitik besaßen. also auf Rltschläge, Anregungen und Vorbil­

der angewiesen waren . Mitentscheidend w:\r wohl vor allem. daß sich schon zu 

diesem Zeitpunkt die VereilJlgung der beiden Slaaten abzeichnete. Beraten von den 

Schwesterparteien und von Verwaltungsfachleuren aus dem Westen, insbesondere 

aus den Partnerstädten - aber auch aus ~nderen West-Gemeinden -, wurden 

Informationen eingeholt. Organisationspläne und Verwaltungsgliederungen stu­
diert und auf dieser Grundlage eigene Phne entworfen . Das Ergebnis waren 

Verwaltungsstfukturen, die unverkennbare Züge der jeweiligen Partnerstädte tfU ­

gen. Allerdings handelte es sich nicht um schlichte Imitationen. Denn die anstehen­

den neuen Aufgaben einerseits und die Besonderheiten der jeweiligen Pannerstädte 

andererseits ließen eine umstandslose Übertragung wesllieher Vorbilder nicht zu. 

So mußte man zum Beispiel in Rostoek auch auf Kieler und Lübcckcr Vorbilder 
zurückgreifen, weil sie Sich von der Größe darür besser eigneten als die Pannerstadt 

Bremen, die obendrein als Stadts taat Spe;t,ifika aufwies, welche auf Rostock niehl 

zutrafen. 

(n den Koalitionsabsprlchcn wurden die Zahl der Ämter festgelegt und den an der 

Koalition beteiligten Parteien in einer austarierten Begrenzung Optionen auf be­

stimmte Ämter zugesprochen. Diese Optionen nahmen sie wahr, wobei die Beset­

zung der jeweiligen Positionen ofl mit Personen erfolgte. dje erst kurz zuvor in die 

jeweilige Partei eingetreten waren . Allerdings wurden auch paneilose Bewerber. mit 

Billigung der jeweiligen Panei, in die Leitung solcher Ämter beruren . Die übr igen 

Ämler, auf die keine Parreioptionen bestanden, wurden durch Ausschreibung 

besetz t. Auf sie konnten sich auch ehemalige Amtsinhaber bewerben. 

1.2 . RahmcnslYltkturen der Kommunalverwaltung ah Selbst- lind 
Auftrags-verwaltung 

Die Umstellung der Kommunalverwaltung der bisherigen DDR auf das Kommu­

nalverfassungssystem der BRD erforderte.' zunächst, das Verständnis von Kommu­

nah'erwaltung als SelbscverwaJcuog durchzusetzen und - auch in den Köpfen des 
Personals - die ßereiche der Sclbstverwallung klar von der Aurtragsverwaltung zu 

erennen. Im Einzelnen h~\le die Umstellung erhebliche Konsequenzen für die 
Aufgaben- und Ämterstruktur. So sind eine Reihe von bisher den Kommunen 
obliegenden Aufgaben, di!.' sich aus der Verflechtung von Sual und Wirtschaft 

ergaben, nur noch :l.usbufend für eine Übergangszeit wahrzunehmen. Dazu gehören 

die Veewaltung und Verleilung von Wohnraum, die Veneilung von Kohle. Wärme 

und sonstigen Energien . Anden: sind schon jeezt entfallen wie z . ß. die Kontrolle 
über die Warenpreise und über die Versorgung der Bevölkerung mir Verbr~uchs­

und Bed:trfsgülem. Gleichzeitig sind den Kommunen neue Aufgaben zugefallen, die 
sich mit Bezug aur die Winschaft aus dem Übergang von der zenlralstaatlich 

geplanten Verwaltungswinschaft zur Markewinschaft ergeben . Dazu gehören ins­

besondere die Win:schafcsförderung und die Verwaltung von BCleiligungen der 

Stadt an WinschaCtsbetrieben. Schließlich haben sich in anderen Bereichen kommu-

J I 9 
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po naler Zusrändigkei[ scheinbar gleiche Aufgaben aufgrund verandener gesellschaftli­

cher und rechtlicher Rahmenbedingungen nicht unbedeutend veränderl. Das gilt 

insbesondere für die Bereiche S~drpla/1ung, Bauwesen, Schulen, Kindergärren, 
Krankenhäuser und andere Sozialeinricbtungen. 

J·3. AI~jb/l.u emer demokratl$ch legI/lrmerlen und lelSt.ungsjiihlgen Verwaltung 

Als wesentliche Aufgabe der Rekonsr(uktion der kommunalen Selbsrverwahung 

erwies sich der Aufbau eines demokratisch legitimiereen, politisch veranrwortlich 

geleiteten leistungsfähigen Verwaltungsunlcrbaus. Probleme und SchlVierigkeiten 
rraren auf 

- bei der Durchserzung der demokratischen Legitimation und Koncrolle der Ver­

walrung durch die gewählren Vcrrretungskörpcrschafren, bei der Durchselzung 

der poJirischen VeranrwortJichkeit der Verwaltungsleilung (Bürgermeister und/ 

oder Stadtdirektor) und bei der Außcnverrrcrung der Kommunalvenvaltung. 

- Schwierigkeiten bereitete e$, die Notwendigkeit eines hierarchischen Verwal­

tungsaufbaus in der Binnenstruktur der Ämrer und im Verhältnis der Ämter zur 

VerwaltungsspiCl.e zu vermitteln und durchzuserzen . 

Größere Probleme traren auf in bewg auf die Öffentlichkeit des Handeins, beim 

InformationsOuß vom Land/ Kreis zur Sud .. Hier waren z. T die alren Infonna­

rionswegc vom Bezirk wm Kreis noch intakt, so daß die nunmehr zusrändige 
Stadtverwaltung wichtige Informationen nur informell über MaOlrbeiter beim 

Kreisamt bekommen konnten. Ferner gab es Probleme bei der Zusammenarbeit 

zwischen Ämtern und Ausschüssen sowie bei der Kontrolle der Ämter durch die 

Aus~chüsse. 

1.4 . UmstrukLUTlerung der kommunalen Ämter 

Hinsichtlich der Binnengliede.rung der Kommunalverwaltungen in unterschied liehe 

Ämter genügle es nicht, bisher unter der Bezeiclmung »Ratsbereich " oder . Stadtrat 

für . .. ~ geführre Teile des Verwallungsuntcrbaus in . Ämter« umzubenennen . Viel­

mehr mußlen nicht nur für neu hinzugekommene Aufgaben der kommunalen 
Sclbst- und Auftragsverwaltung wie insbesondere der Wirr,ch;1.fts- und Sozialver­

wallung, sondern auch für solche Verwaltungsallfg~ben, die in dcr (zentralistischen) 

DDR von übergeordneten Verwahungsinstitutionen des Kreises oder des Bezirks 

wahrgenommen worden waren, neue kommunale Ämter geschaffen werden . Eine 

weitere Notwendigkeit zur Schaffung neuer Ämter, für die es in den .lltcn Rats­

srrukruren keinerlei Vorläufer gab, resultierte aus der notwendigen Übernahme 

solcher Aufgaben in kommunale Regie, die bisher von teils separaten volkseigenen 

Betrieben, teils von der als VEB(k) in kommunaler Regie gefljhnen ~Stadtwin ­

schaft " wahrgenommen worden waren. Das gilr 1. , B. für das Friedhofswesen, für 

d ie städtischen Park- und Grünanlagen sowie für Rep<'lrlturkoJonncn. dic kleinere 

Ausbesserungsarbeiren an den städtischen Wegen und Straßen durchgefiihn hat­

ren. 
Bei der Integration dieser Bereiche in die Kommuna!verwalLUngen srehen die 

Kommunen vor dem Problem, daß die Leiter und da$ Personal z. T. immer noch in 

den alten Strukturen befangen sind. Es fällt schwer, ihnen LU vermitteln, daß sie 
nicht länger eigenständige Betriebe, sondern nun der Stadtverwaltung unterstcllrc 
und verantwortliche Amtsbereiche sind. Dieses Problem stellte sich im Zuge des 

gesellschaftlichen Umbruchs verst~rkt auch deswegen, weil nicht nur die Leitungen, 

sondern auch die Beschäftigten solcher voJJ<seigencn Betriebe zunächst davon 
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ausgegangen waren, daß sic ähnlich wie Betriebe anderer Winschaftsbereiche wirt­

schaftlich und rechtlich völlig selbständig würden_ Diese Vorsrellung erschwerte die 

Umwandlung der bisherigen volkseigenen Betriebe in Ämter, deren Integration in 

die Amrsstrukturen und ihre Unterordnung unter die politisch verantwortliche 

Verwaltungsspi rze_ 

Soweit Ämter für Aufgaben geschaffen werden mußten, für die früher die Kreise 
und/oder Bezirke zuständig waren, die jetzt aber als Sclbstverwaltungsaufgabell auf 

die Städte übergegangen sind, h:me man in den neuen Bundesländern wegen 

fehlender Erfahmngen offenbar das Beharrungsvermögen der :llten Verwaltungs­

strukturen in den Kreisen und/oder Bezirken unterschätzt. Sie wurden nur un7.urei­

chend in für einzelne Städte bzw_ Kreise 7..Uständige Untereinheiren zergliedert und 

sodann einschließlich des Personals in den Verwaltungs bereich der Kommunen 

tibergelcitet, So erklärt sich. daß derartige Ämter bei den Kreisen und Bezirken nach 
wie vor bestehen und personell libcrbesetzt sind, weil die jeweiligen Verwahungs­

aufgaben auf dieser Ebene gJnz oder mindcstens teilweise cnlfallen sind, während 

dCIl Kommunen vor allem fachlich qualifiziertes Personal fehlt, 

1-5- Personelle Veränderungen 

Ocr im Verlauf des Umbruchs in der DDR und der Verclnigung mit der BRD in 
Gang gesetzte Prozeß der Rekonstruktion der Kommunen und ihre Wiedereinset­

zung in das Recht der kommunalen Selbstverwaltung erforderte auch Veränderun­

gen und schuf zugleich schwawiegende Probleme beim Personal der Kommunal­
verwaltungen_ 

Personalemlassungen beschränkten sich in der ersten Phase auf die politischen 

Führungskader wie 2_ B_ frühere Bürgermeister und Stadträte sowie Dircktoren und 

deren Stellvertreter dn den Schulen, Vielfach mußten allerdings die noch von den 

Schulverwalrungen der Kommunen neu ausgeschriebenen DirektorensteIlen an den 

Schulen (iOl~wischen isr diese Aufgabe auf die Länder übergegangen) wieder mir den 
alten Amtsinhabern beserzt werden, weil sich keine anderen Bewerber f~nden_ 

Auf der Ebene unterhalb der Amtsleitungen beschränkee sich die Entlassung von 

Personal durchweg auf Amrsinhaber, die wegen besonderer Funktionen in der 

Partei politisch belastet waren oder dIe wegen erwiesener oder aufgrund ihrer 
früheren Funktion zu vermurender Kontakte zur Stasi nicht die hinreichende 

Gewähr boten, daß sie in ihrer neuen T.üigkeit loy:d mitarbeiten würden_ 

Anderersei(s war nicht nur für neue Aufgabenbereiche und dafür zuständige neue 

Ämter ncues Führungs- und sonsriges Personal erforderlich_ Die policischen Par­

teien und Bürgerbewegungen. die den Veränderungsprozeß getragen und wesentlich 

mitgestaltet haben, drängten auch i.n den Kommunen darauf. daß die alren. von der 

SED beherrschten und von Stasi-Leuten durchset7.ten Führungs- und Personalkader 
- soweit wie möglich - ausgetauscht und durch neues. politisch unbebstetes 

Personal ersetzt würde_ Dieses Zid ließ sich allerdings nicht ohne Abstriche und vor 
allem nicht so[on und widersprut:hsfrei durchsetzen_ 

Schon aus arbeitsrechtlichen Gründen (Kündigungs- und Vertrauensschutz) und 

aus arbeitsm.'l.Tktpolitischen wie sozialen Erwägungen konnte das alte Person:!l nicht 
einfach komplett entlassen werden_ Abgesehen davon gab es für einen volligen 

Personal<1ustallsch bei weitem nicht genügend fachlich qualifizierte Bewerber. die 

politisch unbelastet gewesen wären und die wenigsrens über das Erfahrungswtssen 

des alren Persomls verfügten_ Gerade darauf waren aber die Verwaltungen im 

Prozeß des Umbaus weiter angewiesen_ Das galt und gilt nicht nur für kommunale 

Aufgaben. die noch in den alten Verwalrungsstrukturen der DDR begründet liegen 

J~l 
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J21 und die, wie z. B. die Wohnraumbewiruchafrung, als kommunale Aufgabe weitcr-

7.ufÜhren sind, solange die Städte und G~meinden über den Wohnungsbestand 
verfügen. Erfahrungswissen des alten Personals ist auch für alle anderen kommuna­

len Aufgaben notwendig oder Jedenfalls wünschenswert . Denn Kommunalverwal­

tung und Kommlln~lpoJitik beziehen sich In allen Bereichen naturgemäß auf 
örtliche Einrichtungen und Gegebenheiten, mit denen das alte Person~1 aufgmnd 

seiner bisherigen Tätigkeit vertraut 1St. 

In alledem bestätigte sich auch in dieser Umbruchsituation eine dJre Erfahrung, daß 

nämlich die politischen und gesellschaftlichen Ordnungen auf der staaclichen Ebene 

vergehen, die Kommunen aber bestehen bleiben (müssen). Denn gerade auf dieser 
Ebene werden unverziehtbare oder wichtige soziale, gesundheitspolirische und 

kulturelle Grundbedürfnisse der Bürger erfüll!. Deshalb können die Kommun~l\'er­

wahungen ihren Dienstbetrieb nicht einfach vorübergehend einstellen und die 

Bürger bis auf die Zeit nach einer Umstrukturierung vertrösten . Anders als bei den 

Ländern, wo die Bürger das Fehlen einer funktionsfähigen Verwaltung oder unver­

meidliche Frikcionen bei deren Aufbau kaum spüren - es sei denn vermittelt über 

die Verwaltungen der Städte und Gemeinden - , wären sie bei eInem Stillstand der 

Kommun;llverwaltung und sind sie aktuell VOll allen Störungen bei deren Umbau 

unmittelbar betroffen . Darüberhill~us halte und hat gerade der Zusammenbruch der 

zelltrllsraatlichen Institutionen zur Folge, daß sich die Bürger der ehem:tligen DDR 

selbst noch mit solchen Forderungen und Ansprüchen an die Kommunalverwaltung 

wenden, für die auch nach der Verfassungsordnung des Grundgesetzes gerade nicht 

die Kommunen, sondern die (sta"tlichen) Verwaltungen der länder 7.uständig sind. 
wie z. B. fur Aufgaben der Polizei und für das Unterrichtswesen an den Schulen 

einschließ!icb des Lehrpersonals. 
Aus allen diesen Gründen mußten In den kommunalen Ämtern Verwaltungsaufga­

ben mit den alten Personalkadern weiter gduhrc werden , Die Umslrukll1rierung der 

RessortS machte es allerdings unerläßlich, daß ein Teil der Bediensteten neuen 

Bereichen zugeordnet wurde. Umsetzungen gab es deswegen in größerem Ausmaß. 

Teilweise sind Beschäftigtc, die früher in führenden Positionen tätig waren, auch 

herabgestUft lind für nachgeordnetc Funktionen wieder eingestellt worden. Nicht 

einmal alle Amrsleiter- oder Stellvcrtretcrslellen konnten unterschiedslos mit neuen 

Kräften besetzt werden. Vor allem in dcr Finanzverwaltung (Stadtkämmerei). im 

Ordnungsamt und Standesamt und in den für das Wohnungs- und Bauwesen sowie 

für das öffentliche St~dtgriin zustindigen Ämtern sind frühere leitcnde Amtsträger 

oder deren Stcllvcnreter aufgrund eines Bewerbungsllerfahrens und nach Austritt 
aus der SED/PDS als Amtsleiter oder Stellvertreter des Amtsleitcrs wieder einge­

stellt worden . Schließlich blieben einige Posirionen unbesetzt. EinIge davon waren 

bis vor kurzem vakant oder sind es immer noch . 

J .6. Personalmangel 

Ungeachtet der weitgehenden Übernahme des bisherigen Personals der Kommun:tl­

vel>\'alcungen besteht in ;lllen Ämtern ein erheblicher Persooalmangel. Nahezu alle 

Ämrer sind personell unterbeselzL Dies erklärt sich z . T daraus, daß Aufgaben. die 

nunmehr als Selbstvcrwaltungsaufgaben bei den Städten liegen, fnihcr ausschließlich 
vom Bezirk oder 110m Kreis wahrgenommen wurden . Die mit derartigen Aufgaben 

befaßten Micarbeiter des Kreises oder des Bezirks sind aber Beschiiftigre auf diesen 

Ebenen geblieben. Versuche der Kommunen, sie für die ihnen neu zugew.1chsenen 

Aufgaben ;w übernehmen oder vom Kreis oder Bezirk abzuwerben, stoßen auf 

Schwierigkeiten . DIe teilweise nur vermuteten Gt·ündc dafür sind: 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1991-3-318 - Generiert durch IP 216.73.216.36, am 20.01.2026, 06:02:29. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1991-3-318


- Die Beschäftigten beim Be7.irk und beim Kreis sind noch in alten Strukturen 

befangen und können sich konkret noch nicht vorstellen bzw. wollen nicht 
wahrhaben, daß ihre Aufgaben nunmehr au i die Kommunen übergegangen 

sind . 
- Ein Wechsel von ihrem bisherigen Arbeitgeber in die Verwaltung der Stadt ware 

wegen des notwendigen Ortswechsels mit schwerwiegenden Folgeproblemen für 

die Beschäftigten und ihre familien bis hin zur prekären Wohnungsfrage verbun­

den. 
Als besonders dra.matisch erweist sich der Personalmangel in denjenigen Ämtern, 

die - wie vor allem die Ämter des ßaubercichs oder das Rechtsamt - mit der 

Privatwirtschaft oder mit anderen Berufsalternariven um qU:llifizierte Fachkräfte 

konkurrieren. Da angesichts der Perspektiven im BauseklOr private Betriebe we­

sentlich höhere Lohne und Gehälter bieten können als die Stadtverwaltungen. sind 

qualifizierte FachkrJ:fte für derartjge Tatigkeiten der K.ommunen nicht 7.1I gewin­

nen. Sie werden umgekehrt VOn der privaten \X'irrschah noch abgeworben oder 

bewerben sich selbst auf besscrbezahhe Stellen der Bauwirtschaft in den neuen oder 

bei Unternehmen in den alten Bundesländern. 

Umgekehrt ist der Mangel an juristen in den Kommunalverwaltungen der DDR 
d~rauf zurückzuführen, daß e~ in den neuen Bundesländern keine nach den Maßsrä­

ben des Richtergeserzes der Bundesrepublik ausgebildeten 1 uristen gibt und d3ß 

qualifzierte Juristen aus den alten Bundesländern nur schwer für einen Wechsel in 

die ehemalige DDR zu gewinnen sind. 

Nahezu alle Ämrer in den Kommunen der ehemaligen DDR waren nach dem Uneil 

der Berater ~us den westlichen Partnerstädten schwächer besetzt als Ämter in 

vergleichbar großen Kommunen der alten Bundesländer. Besonders verheerend 

wirk! sich diese Unterbesetzung 3US folgenden Gründen ~us: 

- Im Zuge des gesellschaftlichen und politischen Wandels in Jen neuen Bundeslän­

dern kumulieren eine Vielzahl sozialer und ökonomischer Probleme, von denen 

jedes einzelne schwerer wiegt als d ~ s gleiche Problem in einer westdeutschen 

Kommune; 

- die Verwaltung muß selbst noch reorganisier! bzw. neu aufgeb.ut und das 

gesamte Personal für die zu bewältigenden Aufgaben erst noch qualifiziert 
werden; 

vor allem hinsichtlich der Qualifikation des Person~ls bestehen durchweg erhebli­

che Defizite im Vergleich zum Personal von Kommunen in den Alt-Bundeslän ­

dern . 

I] QualifizIerung des Personals 

Angesichts der bisherigen Anforderungen an die Besch~fligten in den Kommunal­
verwaltungen der ehemaligen DDR kann nicht verwundern, daß ihnen nicht nur 
notwendiges Grundwissen über die rechtlichen Voraussettungen, sondern auch 

Kenntnisse und ErfahrulJgen über die lechnisch-arbeitsorganisatorischen Rahmen­

bedingungen des Verwaltungsvollzugs weitgehend fehlen . Sie zu vermiuc!n, ist eine 

der dringendsten Aufgaben in der gegenwärtigen Siw:ltion . Zugleich stellt diese 
Aufga.be die Kommun;!lverw~ltlingen vor ein kaum lösbares Dilemma. Denn ange­
sichts der Unterbesetzung in den Ämtern und der Vielzahl der zu lösenden 
brennenden Tagesaufgabcll können die zu qualifizierenden Beschäftigten nicht 

einfach von ihrer T:iLigkeit freigestellt und in Schulungen oder Lehrgänge entsandt 
werden. Soll der Verwaltungsvollzug in den Kommunen nicht schwer beeinträchtigt 

werden oder gar zum Stillstand kommen. so bleibt nur eine An •• training on rhe 

J2J 
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job« verbunden mit Abendkursen und Kurzzeitlehrgängen an Wochenenden. Ge­

rade für die notwendige Hilfe und Unterstützung beim »leuning by doing. erfüllen 

die Berater aus den westlichen Partnerstädten eine "'ichrige Funktion. 

1.8. Bnahllmg des Personals 

Die Bezahlung des Personals ist nicht nur im Verhältnis zur geforderten Leistung 

und zum eingebrachten Engagement, sondern ~uch im Vergleich zur Bezahlung des 
Personals in den Kommunen der alten Bundesländer viel zu gering. N~ch BAT-Ost 

bcträgt die Vergütung der Angestellten in den Kommunen 60% der cnrsprcchenden 

Tarife nach BAT-West. Faktisch liegt sIe allerdings für alle Beschäftigten in den 
Kommunen der neuen Bundesländer weit unter 00% der Vergütung gleichaltriger 

Angestellter westlicher Kommunen. Denn die ihnen nach BAT zustehende Grund­

vergütung wird unterschiedslos nach der Eingangsstufe bemessen. Sie werden also 

hinsichtlich der Vergütung ungeachtet ihres Alters und ihrer früheren T.itigkeit wie 

Anfanger behandelt. Real bedeutet die jetzige Bezahlung für die Beschäftigten der 

Kommunen eine Verschlechterung gegenüber der früheren Situation, weil es zum 

einen in den Arbeitsbez.iehungen der DDR inzwischen weggefallene Vergünstigun­
gen gab, bei denen es sich direlu um Lohnbestandteile handelte, und weil zum 

anderen die Mieten und die Preise von früher staatlich subventiOnierten Grundnah­

rungstnincl gestiegen sind und für die Zukllnit mit weiteren Mietsteigerungen 

gerechnet werden muß. Diese erhebliche ßenaclHeiligung in der Vergütung wirft 

nicht nur rechtliche Probleme der Gleichbeh:mdlung auf. Sie dürfte vor allem mit 

ursächlich dafür sein, d;tß aus den Kommunalverwaltungen vor ~llem fachlich 

qualifiziertes Personal, wo immer sich Chancen dafür bieten, in besser bezahlte 

Stellen in der Wirtschaft abwanden. 

Differenzen in der Bezahlung ergeben sich aber auch daraus, daß die Beschäftigten 

in den Kommunalverwahungen der neuen Länder erst noch den ihrer Bcschäfligung 

entsprechenden tariflichen Vergürllngs- oder Lohngruppen zugeordnet werden 

müssen, was bislang erst in einigen Gemeinden gelungen ist. 

J .9. MateTlldle Arbewbedingungen der Kommunalvcrwtlllung 

Hinsichtlich der Arbeitsbedingungen stehen die Kommun:llverwalwngen durch­
gängig vor einem graviermden Problem riiumlicher Enge. Auch der Mangel an 

Verwaltungsgebäuden und ausreichendem Büror:lum erklärt sich au s den Bedingun­

gen der früheren Verwalnmgsstruktur und aus Überleitungsproblemen. Da eben 

viele der Sclbstverwaltungsaufgaben der Kommunen früher auf der ebene der 
Kreise und Bezirke W:l.hrgellommen wurden, verfugten die Verwaltungsapparate ,lllf 

diesen Ebenen über wesentlich mehr Gebäude und Büroraum als die Kommunen. 

Einige dieser Gebäude stehen inzwischen leer, Joch können die Kommunen sie 

nicht nut~en, weil noch in Verfahren vor oer Treuhand die eigentumsmäßige 

Zuordnung geklärt werden muß. Nicht einmal die ihnen traditionsgem:iß zustehen­
den und früher zweifclsfrei im Eigentum der Kommune befindlichen Rathäuser 

stehen den Kommunalverwaltungen überlll bereits wieder l':ur Verfügung, weil 

hinsichtlich der räumlichen Ausstattung in der DDR den Kreisen der Vorrang 

zukam und die Kreisleitungen ihre Verwalrungsstäbe in den Rathäusern unterbrach­

ten. 
So nwß sich "1.. B. eine Kommunalverwaltung noch immer mit einem von der alten 

Stadtverwahung zu einem Verwaltungsgebäude umfunktionierten früheren Horel 
begnügen . Die in diesem Gebaudekomple~ vorhandenen Räumlichkeiten reichen 

gerade eben h in, um das Leilungspersonal der Ämter unterzubringen. sind aber für 
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die Erfordernisse der neuen Aufgaben- und Ämterslruktur und für das dafür schon 
jelzt vorhandene Personal vollkommen unzulänglich. Bei einer Personalausstatwng, 

wie sie dem Aufgabenzuwachs entsprechend eigentlich erforderlich wäre, ließe sich 
der Arbeitsvollzug unter den gegebenen räumlichen Bedingungen nicht mehr 

gewährleisten. Schon jetz t sind Erfordernisse des Datenschutzes z . B. in der für den 

Wohnraum und für die Sozialhilfe zuständigen Wohnungsvcrwaltung, aber auch in 

der Bauverwaltung immer dann nicht mehr ein zu balten, wenn zwei oder drei in 

einem Raum untergebrachte Sachbearbeiter gleichzeitig von antragstellenden Bür­

gern aufgesuchl werden. Eine andere Kommune kann neue Ämter raumlieh nur 

notdürflig unterbringen, obwohl in der Stadt ehemalige Verwaltungsgebäude der 

Stasi und der SED-Bezirksleitung leerstehen. Eine Entscheidung dn Treuhand über 

deren weitere Verwendung steht noch aus. 

Hinsichtlich der sonstigen materiellen, insbesondere technischen Ausstattung des 
Verwaltungsunterbaus liegen die Kommunalverwaltungen auf dem Gebiet der 

ehemaligen DDR weit unter dem in den Alt-Bundesländern heute üblichen Stan­

dard, und zwar elwa auf dem Niveau von vor mehr als JO Jahren. Anfangs g~b es so 
gur wie keinen Aktenplan . Auch Arbeirsmatcri:llien wie z. B. Akten, Akren­

schränke, Heftmaschinen oder Locher fehlten oft. Das galt nicht nur für Ämter, die 
(ü, neue Aufgaben neu aufgebaut werden mußten. Aueh in den fortgeführten 

Bereichen lag offenbar die sächliche Ausstattung im argen. Das für die Erfüllung der 

Aufgaben notwendige BürOmltCrial mußte ersr angeschafft werden . 

Nachdem auf dieser Ebene der dringendste Nachholbedarf gedeckt zu sein scheine, 

stehen vor allem die für das Personal und für Finanzen zuständigen Ämter vor der 

Her:1usfordcrung, ihren Aufgabenvollzug auf EDV umzustellen. Zwar waren ver­

einzelte Aufgaben schon früher auf EDV -Basis erledigt worden, doch genügten und 

genügen die aus der DDR-Produktion stammenden Anlagen und Programme nicht 

den Anforderungen, wie sie sich vor :l.lIem im I-laushnlts- und Personalwesen aus 

den rechtlichen und tarifvertraglichen Rahmenbedingungen der Bundesrepublik 

und aus den damil zu übernehmenden Strukturen und Verfahrensweisen der 

Verwaltung ergeben. 

Um Anlaufschwierigkeiten zu vermeiden oder Umstellungsschwierigkeiren leichrer 
beheben und hierbei Wissen und Erbhrungen der westlichen Berater nutzen zu 

können, lag es nahe, die in den entsprechenden Ämlern der Partnerstädte eingeführ­

ten EDV-Systcme zu übernehmen . Trotzdem schafft die damit verbundene tcchni­

sehe und arbeitsorganisatorische Reorgani~arion für die Kommunalverwaltungen in 

den neuen Bundesländern zusätzliche Probleme, die dieses Unterfangen in der 

gegenwJrtigen Phase eines tiefgreifenden W~ndels auf allen Gebieten zu einer in 

ihren Dimensionen unvergleichlich größeren und komplizierteren Aufgabe machen, 
als dies die Umstellung des ArbeitSvollzugs auf EDV in eingefahrenen Kommunal­

verwaltungen der alten Bundesländer ist. 

J . JO. KompliZlcrrl! rechdich/' Gemengelage 

In VorbereiLUng des Bei(rjtrs war die Rechtsordnung der DDR - schun auf der 
Grundlage des Staatsvertrags über die Bildung der Währungs- und Wirrschaftsunion 

- durch mehr oder weniger denen der BRD nachgebildete Gesetze angeglichen 
worden. Dabei handeIre es SIch durchweg um rechtliche Molterien, die in der BRD 

aufgrund der ausschließlichen oder der konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz 

des Grundgesetzes durch Bundesgesetze geregelt waren und sind . Diese Gesetze aus 

der Zeit der Regierung de Maiziere, darunter auch d as Gesetz über die Sdbstverwal­

wog der Gemeinden und Landkreise vom 17. 5. 1990, gelten nach dem Einigungs-

.125 
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)26 vertrag bis %.um Inkrafttreten cntsprechender Landesgesetze als Landesrecht weiter. 
Da nicht auszuschließen ist, daß die noch zu schaffenden Kommunalverfassungsge­
setze der Länder nicht unerheblich vom fongcltenden alten DDR-Gesetz abwei­
chen, gelten die auf der Grundlage jener Gesetze geschaffenen kommunalen Struk­
turen von vorneherein nur auf Abruf. 

In Aufgabenbereichen, die der ausschließlichen Gesetzgebungskompetenz der Län­
der unrerliegen. gelten zum Teil noch DDR-Gesetze aus der Zeit vor Bildung der 
Währungs- und Wirtschaftsunion formal als Landesgeselze fon. So g.ab es im Mai 
'91 für den der Kulturhoheit der Lander unterliegenden wichtigen Bereich der 
Sehtlien noch keine Landesgescrze. 

ZW<lr wurde in den jeweils zuständigen Landesministerien an Gesetzentwürfen 
gearbeitet, doch waren dies<? Entwürfe den für die Schulverwalnmg 7.Ustiindigen 
Amtsleirern nur informell und bruchstückhaft bekannt. Aufgrund der unkl~ren 
Mehrheitsverhältnisse im Landtag VOn Mecklenburg-Vorpommern war z. B. noch 
nicht einm.al genlu absehbar, ob etwa in der umstrirrenen Frage; Gymnasien oder 
Gesamtschulen die im Entwurf sich abzeichnende konzcptionelle RicQtung der 

Regierung im Landtag eine Mehrhclt finden würde. Für die Schulverwalrungen m 

Sachsen-Anhalt z. B. war noch unklar, ob und inwIeweit die Schulrrägerschaft beim 
Kreis oder bei der Stadt licgen würde oder von der Stadt übernommen werden 
könnte. Klar war für die Schulverwaltungen nur, daß die noch fortbestehenden alten 

Schulscrukturcn grundlegend verändert werden müßten und daß der Schul betrieb in 
den neuen Strukturen mit dem Beginn des neuen Schuljahres im Sommer t99 I 
aufgenommen werden muß - was inzwischen geschehen ist. 
Nicht einmal in denjenigen Aufgabenbereichen, in denen die Kommunalverwaltun­
gen Bundesgesetze zu vollziehen haben (z. B. Baurecht, ScraßenverkehrSfecht und 
Umwehrecht), gelten diese Gesetze uneingeschränkt. Vielmehr sind besondere 
ÜberleilUngsbestimmungen des Einigungsvertrages zu beachten, aufgrund deren 

einzelne Normen nicht oder nur modifiziert gelten oder nach denen DDR-Recht 
vorübergehend noch fortgilt. 
Letzteres ist z. B. auch der Fall für das Personalvenretungsrecht - al~o das Recht der 
betrieblichen Interessenvenrctung der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes. Hier 
sind nach den Kompetenz-Regelungen des Grundgesetzes die neuen Länder gefor­
dert, für das Personal der Landes- und der Kommunalverwaltungen Landesperso­
nalvertretungsgesetze z.tI schaffen. Solange dies noch nicht geschehen ist. gilt das 

Personalverrretungsgesetz der DDR aus der Zeit der Regierung dc Maiziere inso­
weit als Landesgesetz weiter. Dieses Gesetz orientiert sich aber am Bundespersonal­
verrretungsgesetz und damit an den für den Bund typischen Verwaltungsstrukwren. 
Da es überhastet und ohne nähere Sachkunde beraten und beschlossen wurde, 

fehlen dJ.rin Regelungen, die auf die besonderen Verwaltungsstrukturen in den 
Kommunen zugeschnitten sind. Insbesondere ist die Bildung von Gesamtpersonal­

räten für die Gesamtheit der Beschäftigten einer Kommune nicht vorgesehen. 
Daraus ergeben sich besondere Schwierigkeiten, das Personalverrrctungsrecht auf 

kommunaler Ebene umzusetzen. 
Weitere Unklarheiten ergeben sich für die Kommunen daraus, daß die von den 
Ländern zu schaffenden Ausführungsgeselze noch fehlen, so daß vielfach noch nicht 

einmal feststeht. ob der Kreis oder die kreisabhangige Stadt die für die Durchfüh­
rung des Gesetzes zuständige »untere Verv;altungsbehördc« ist. Da in den Ländern 
Ministerialverwaltungen und ein funktionsfähiger Verwaltungsunterbau fehlten Und 

sieh jetzt erst in der Aufbauphase befinden. mußcen und müssen die Kommunen -
selbst wo sie zweifelsfrci :r.usrändig sind - Aufgaben wahrnehmen, ohne von den 
Ministerien durch Erlasse, Richtlinien und Rundschreiben hinreichend vorbereitet 
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und angeleitet zu werden, wie eine Aufgabe konkret anzugehen und durchzuführen 
sei. Den Kommunen wurden nicht einmal Gesetz- und Verordnungsblatter des 

Landes automatisch zugclcirer. Offenbar bestanden und bestehen auf der Landese­

bene noch erhebliche Organisationsmängel bel deren Verteilung; andererseits schie­

nen die alten Informationsstränge zurn Kreis noch imakt zu sein. 

2. Die Akteure: Neue Dezernenten und Amtsleaer 

Der Transfer von Verwaltungsrecht und -organisation lind deren Integration in 

noch geltendes DDR-Recht und in eine bereits bestehende Gemeindeadministration 

erfordcn qualifzienes Verwaltungspersonal. das diese Aufgabe zu lösen imstande ist 

und das zugleich den praktischen Vollzug der alltäglichen, gegenwärtig aber beson­

ders aufwendigen VerwalLUngsarbeit gewährleistet. Neu sind daher nicht nur das 

Recht und die Strukturen der Gemeindeverwalcungen, neu sind auch viele der 

Dezernenren und AmtsJeiler, welche die grundlegenden Enrscheidungen für Orga­

nisation und Rechtsvollzug treffen müssen. 

2.1. Berufsvf'rläufr: 

Die neuen Dezernenten und Amtskiter gehören überwiegend der Altersgruppe der 

45 bis 5Sjährigen ln. Es sind zumeist Manner, nur relativ wenige Frauen. Kaum 
einer kommt aus einer Arbeiterfamilie. Vielmehr entstammen die meisten einem 

sozialen Milieu - ehemals Selbständige z. B. mit einem Bauernhof, eioer Tischlerei, 

einem kleinen Laden, einem Hotel usw. oder Angestellte und Akademiker -, dessen 

Kinder im Arbeiter- und Bauernstaar nicht gerade gefördert wurden . Anders als 

viele aus dieser Alters- und St3tusgruppe. die vor dem Bau der Mauer die DDR 

verließen, weil ihnen die angestrebte, vom Elternhaus gewünschte Ausbildung 

verwehrt: worden war, blieben sie jedoch und arrangienen sich mit den real 

existierenden Verhältnissen. Denn trotz z. T erheblicher Hindernisse ist es den 

meisten dann doch gelungen, ein Studium, wenn auch nichr immer das erwünschte, 

zu absolvieren. Die MehrzJhl hat, oft erst nach einer Lehre (manchmal auch zwei) 

eine Fachschule oder Universität besucht, zumindesl aber ein FernstUdium bzw. 

eine Zusatzausbildung gemacht. Unter ihnen sind auffällig viele Naturwissenschaft­

ler und Ingenieure bzw. Lehrer. 

Einige hatten politische Schwierigkeiten vor bzw. während der Studiums wegen des 

bürgerlichen Elternhauses oder wegen ihrer KOIl[;lkte zur Kirche, d. h. sie wurden 

zun:ichst nicht zum Studium zugelassen oder mußten sich zwischenzeirlich »in der 

Praxis bewähren ... Und bei fast allen führte die spätere Berufskarriere in der DDR 
nicht in die höchsten Leitungspositionen: Sie endete gewöhnlich darumer z. B. als 

Lehrer, Abteilungsleiter in der Industrie, rnventurleiter in dt'f Handelsorganisation, 

Bauleiter usw. Der Grund für dieses Ende der beruflichen Karriere war stets 

derselbe: die Weigerung, der SED beiZUTreten. 

Die Beförderung in eine höhere leitungsfunktion ist offenbar jedem irgendwann 
einmal in Aussicht gestelle worden, härte er/sie sich entschlossen, den dafür voraus­
geserzten Schritt in die Panei zu lun. Bei nicht wenigen kamen allerdings auch 

DDR-übliche Hindernisse wie nahe Verwandte in der Bundesrepublik oder Kinder, 
die durch Renitenz aufgefallen waren, bzw. kirchliche Bindungen hinzu, welche 

Zweifel an der politischen Zuverlässigkeit aufkommen ließen (.,Sicherheirsrisiko «) 
und einer Bdörderung Im Wege standen. Einige wenige suchten dem Druck zu 
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p8 entgehen, indern sie in eine der Blockparteien eintraten . Politische Üben;eugungen 
haben dabei anscheinend keine große Rolle gespiele Sie mach ren sozusagen einen 

instrumentellen Gebrauch von den Auswegen, die das System bor. Etliche von 
denen. die auf diese Weise die für die Blockparteien reservierten Positionen in den 
G<:meindeverwalcungen einnehmen konneen. wurden deshalb auch auf diesen Posi­
tionen übernommen. 

Von den wenigen ehemaligen SED-Amtsleitcm, die in die nelle Verw31tung über­
nommen wurden, haben allerdings alle dieses Zugeständnis gemacht. Sie sind. weil 
es Voraussetzung (ür die gewünschte Position im Staatsapparat war. mehr oder 
weniger unter Druck in die SED eingetreten. Deshalb ist ihnen augenscheinlich 
nicht nur leicht gefallen. nach der Wende umgehend aus der Partei auS'.utreren, 
sondern sie suchten sich auch mehr oder weniger erleichten an den Bemühungen 
um eine politische Erneuerung aktiv zu beteiligen. Neben fachlichen Qualitäten hat 
dieser Umstand sicher zu ihrer Übernahme bcigetrlgcn. Als .Wendehälse« gelten 

sie nicht; die sieht man vorzl'gsweise in den übergeordneten fmtitutionen beim 
Kreis oder Land. 

Trotz der beharrlichen Weigerung der meisten, einer bzw. der Partei beizutreten. 
wird übereinstimmend von den neuen Dezernenten und Amtsleitern betOnr. sie 
seien keine ~ Widerstandskämpfer« gewesen. Zwar habe man dem Druck dieser 

kurz.sichtigen Kader-Politik widerstanden und in Kauf genommen, beruflich nicht 
mehr weiterzukommen und Hoffnungen z. B. auf eine Promotion oder die begehrte 
Aufnahme in den Reise-Kader begraben zu müssen. Aber dies wird als Akt eines 

gewissen Stolzes, als Ablehnung eines unzumutbaren opportunistischen Zugeständ­
nIsses gewertet. 

.1 • .1. Der Weg In das neue Amt 

Die Spuren indes. die: das System damit in den Benlfsbiographien der meisten 
hinterlassen hat, haben das politische Selbstverständnis gefördert, das schließlich zur 
mehr oder minder aktiven Teilnahme an den gesellschafrlichen Veränderungspro­
zessen fühne. Von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, waren die neuen Dezer­
nenten und Amtsleiter an den Diskussionen, Demonstrationen, AuseinanderseIzun­
gen (z. ß . Besetzung der lokalen Stasi-Zentrale) der Zeit nach dem Okroberl 
November 89 imensiv beteiligt, engagienen sich 7,:. T am "Runden Tisch. oder am 
»Dialog«, fanden Anschluß an die Bürgerbewegungen (-Demokratischer Auf­

bruch«. "Neues Forum«, "Grüne~ usw.). die neu entstandene SPD oder die 
Blockparteien, die nun ihrerseits in die Opposition gingen. Für erstaunlich viele 
waren enge. seit langem bestehende Kontakte zur Kirche von erheblicher Bedeu­
tung. für ediche auch das Verhältnis zu ihren Kindern, die in einigen Fällen über 

Ungarn geflohen waren oder sich selbst ebenfalls massiv in der Wende engagier­

ten. 
Aufgrund dieser Akrivitäten blieb nicht aus. daß die Be7.iehungen zu den sich bald 

den Wählern stellenden Bürgerbewegungen und Parteien enger wurden; Einige 
wurden bereits 7.U dieser Zeit Mitglieder, die meisten freilich erst kurz vor, mit oder 
nach dem Eintrill in ihr neues Amt. Da die Ko~litionsabsprachen nach den 
Kommunalwahlen den Parteien und Bürgerbewegungen Optionen auf bestimmte 
Ämter zugesichert hatten, wurden sie dafür nun von den jeweiligen Parteienl 

Bürgerbewegungen vorgeschlagcn bzw. :tufgefordert, sich auf jene Ämter zu bewer­

ben. die ausgeschrieben wurden . 
Viele fühltcn sich dnu mor~lisch verpflichtet, einige auch von dt>n Mitstreitern 
gedrängt. Sie hatten Zweifel. ob sie den neuen Aufgaben gewachsen sein würden. 
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Aber sie glaubten, nun doch politische Verantwortung übernehmen zu müssen. 
Scm Enthusiasmus herrschte eher die Üben.eugung vor, diese Aufforderung von 

Seiten der politischen MiISCreiter nicht ablehnen zu dürfen. Einige sahen außerdem 
die kommenden Entlassungen in dcn Betrieben, in dl!nen sie arbeiteten, voraus und 

entschlossen sich auch alls diesem Grund, gleichsam prophylaktisch, auf eine 
vermeintlich sichere berufliche Perspektive in der Verwaltung zu wechseln . 

Durchweg scheint jedoch - nachdem man sich für den politischen Wandel auch 

persönlich, oft mit der Familie. eng~giert hatte - das entscheidende Motiv gewesen 

zu sein, eben für dieses Engagement auch einstehen zu sollen. Nunmehr politisch 

gewissermaßen Farbe zu bekennen und zu den notwendigen Veränderungen der 

Gesellschaft beizulragen. aktiv in die Reorganisation des Staacsapparars einzugrei­

fen, sich nicht den Herausforderungen zU entziehen und so in die Beob~chter- oder 

Verweigerrolle zurückzuverfaIJen, ist anscheinend bei den meisten ausschlaggebend 

gewesen für die mitunter zuerst zögerliche Bereitschaft, ein Amt in der neu 

entstehenden Kommunalverwaltung zu übernehmen . 

2.). AmbIvalenzen der DemokratlStenmg 

Zweifel hatten die Neuen allerdings, ob die Qualifikationen dafür ausreichen 

würden. Zwar verweisen die meisten auf Erfahrungen. die sie in Verw~ltungen von 

Betrieben mit Planung, EDV, Leitung usw. hätCen sammeln können, oder darauf, 

dlß sie in ihren früheren Positionen gewohnt gewesen seien, mit Menschen um-r.uge­

hen. Doch spezifische Kenntnisse und Fertigkeiten. wie sie eine KommunalvefW31-

wng cdorderr, halte nienund. Kaum eine(r) zögene, einzugestehen: nicht gewußt 

z.u haben, was auf sie :wkomme. Und selbst wer geglaubt hatte, dies 7.U wissen, sah 
sich von der Realitat eines anderen belehrt. 

Neben der immensen Vielfalt und Menge alltäglicher Probleme, welche die Verwal­

tungen zu bewältigen haben, mussen sie vor allem lernen, mit einem politischen 

System umzugehen, das - zumindest der Idee nach - auf demokratische Entschei­

dungsfindung angelegt ist. Daß dies ein mitunter langwieriger, strikt geregelter, auf 

jeden Fall mühsamer Prozeß sein kann, erweist sich als eine Erfahrung, welche für 
die meisten derer, die mit persönlichem Eifer und ~us politischer Überzeugung sich 

in den Dienst der kommunalen VerwJ.ltung gestellt haben, ebenso verunsichernd 

wie ernüchternd zu sein scheint. Sie kontr3stiert nicht selten mit den Erfahrungen 

der Wendezeit, als Formen der politischen Se!bstorganisaLion dominierten, welche 

nunmehr von den geregelten Zuständigkeiten des demokratischen Rechtsstaats 
verdrängt werden . Es ergeben sich daraus eine Reihe von Widersprüchen, Zwiespäl­

tigkeiten, Ungereimtheiten, mit denen sie fertig werden müssen und die sie gleich­

zeitig erheblich belasten. 

So verbindet sich die Vorstellung von der Unabhängigkeit der kommunalen Selbst­

verwaltung mit der anscheinend weit verbreiteten Annahme, nun könne die Kom­

mune quasi alles selbst entscheiden: Von der lnduscrieansiedlung über den Straßen­
bau bis zum Schulsystem sucht man aus einem verständlichen, aber riskanten 

Loblparriotismu5 her;lu5, alles für die Gemeinde - wenn möglich sofort - in die Tat 

llinzuSetzen, wessen sie bedarf und wonach es die Bürger verlangt. Selbstverständ­

lich will jeder das I3este für die Gemeinde. "Wir müssen was für die Bürger tun" ist 

die immer wieder zu hörende, wenngletch recht allgemeine Begriindung für Ent­

scheidungen, bei denen der Maßst~b für das Machbare gclegenclich zu fehlen 
scheint. Daß bei solchen Encscheidungen Gesetze "Zu beachten sind bzw. der Kreis 

oder das land nach wie vor in Ausübung der Reehts- und/oder Fachaufsichc Lll 

kontrollieren hat, was entschieden wurde, überrascht manchen. ~Die regieren uns 
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33° immer noch hinein ~ ist die von vielen geteilte Meinung in den Verwaltungen. Wie 
vor der Wende bmen die Anweisungen .,von oben~. 
Der Verdacht, es solle auf diese Weise den Kommunen ihre gerade erst zugestan­
dene Selbständigkeit wieder eingeengt werden, ist deshalb auf allen Verwaltungsebe­
nen anzurreffen. Dieses Gefühl der Einschränkung hat man auch gegenüber den 
westlichen Helfern und dem Recht aus der alten Bundesrepublik. An der Notwen­
digkeit der neuen rechtlichen Regelungen gibt es zwar ebenso wenig Zweifel wie an 
der uneigennützigen Hilfsbereitschaf( der westlichen Berater, aber gbchzeitig 

werden sie OIls Beschränkung der Selbständigkeit erfahren . Daß man bei vielen 
Entscheidungen, die man - politisch, weil zum Wohl der Gemeinde - fiir richtig 
hält, nunmehr stets den einschlägigen Geserzestexr, mindestens aber den Ber.lIer ~us 
dem Westen befragen muß, ob sie auch rechtens sind, gibt zwar die erwünschte 
Sicherheit des Rechtsstaats, .1ber auch das Gefühl der eigenen Unzulänglichkeit. 
S(,.lU souveräner Ausübung des Amtes empfindet man die Restrikcionen, welche 
rechtliche Normen lind mangelnde Kennrnis einem auferlegen, als Indi7.ien für eine 

neue Form der bürokrarisehen Behinderung. 
Das Eingabewesen z. B., das es im zentralistisch organlsicreen SED-Sraat hin lind 
wieder erlaubte, an den etablierten Strukruren des Staatsapparats vorbei die Revision 

von Entscheidungen durch jene zu erreichen, die eine Ausnahme anordnen konnten, 
bOI anscheinend ein Maß an Flexibili(ät, das nunmehr nicht mehr existiert. Der 
Rechtsstaat, der gleichsam alles regelt, gestattet solche Ausnahmen kaum oder nur 

unter großem Aufw:md . Heute sei »alles viel bürokratischer", wird allerortS geklagl. 
Obwohl man in einem Sysrem lebre, dessen rigide Anweisungssrruktur nur wider­

spruchslose Befolgung ~uließ (-abnicken"), wird diese nun, im nachhinein, als 
keineswegs undurchlässig und starr gesehen und über den Umfang der neuen 
rechtlichen Regelungen und die Vieb~ahl der VenvallUngsvorgänge gestöhnt. 
Zu diesen Schwierigkeilen beim - inzwischen allerdings sicherer werdenden -

Umgang mit dem neuen Recht und den neuen VerwallUngsstrukruren sowie den 
Beratern gesellt sich der ungewohnte Umgang rnie der Pluralität der Parteien und 
einer freien Presse. Daß Kommunalpolitik nicht zur Parreipolirik degenerieren 
dürfe. ist zwar das einhellige Credo der neucn Amtsleiter und Dezernenten. Das 
basisdemokracische Moment der Aufbruchsmonate hat sich insofern erhalten, und 
die großen Koalitionen aus allen Parteien lind Bürgerbewegungen in den Sradtver­
ordnerenve.rsammlungen, von denen nur die POS ausgenommen ist, sprechen dafür. 

Doch diese Gemeinsamkeit aus der Zeit der Ablösung des alten Regimes beginnt 
offenbar zu bröckeln . Der Verdacht, daß zunehmend Paneiinreressen und ProfiJie­
rungsabsichten eine Rolle spleltCn, wird besonders gegenüber den politischen 
Kontrollinstanzen geäußert, d. h. Jen Ausschüssen und Deputationen ozw. den 
StadtverorJncrenversammlungen. Don müsse m:ln Demokratie erst einmal lernen, 

ist der stets \'on neuern wiedcrholte Vorwurf an lnstirutionen, dercn FunktiOnen 
man vomehmlich als von Sachkompt"tenz wenig getrübte Kritiksucht zu begreifen 
scheinr. Immer wieder habe man auf die (neue) Rechtslage him.llweisen, von dcr die 
Abgeordneten, gleich welcher polirischen ColeuT, wcnig wüßten. Fragen, Kritik, 
abweichende Meinungen usw. werden als Symptome eines politischen Profilie­
rungsinteresses inrerprerien, \'on dem man überwiegend annimmt, es sei nicht 
zuletzt von den landes- bzw. Bundes2:elllralen der jeweiligen Parteien, die selbstre­
dend von den anstehenden Kommun;llproblcmen der jeweiligen Gemeinde keine 
Ahnung hätten, vorgegeben . 
Anscheinend hat die gemeinsame Aufbruchstimmung der Wendezeit einem politisch­
administrallven Alltag Platz gemacht, in dem Sich die lösung dringlicher kommu­
naler Probleme nicht mehr von den politischen AuseinandersC"tzungen auf ßundese-
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bcne trennen läßt. Gegen diese allgemein beklagte, ,1ber anscheinend für unauntalt­
sam gehalecne Entwtcklung kommt man auch mit gelegentlichem individuellen 
W!dcrsrmd' nicht an. So bekennen einige, nicht ohne gehemtcn Stolz, hin und 
wieder schon einmal gegen ihre eigene Partei gestimmt zu haben, iiußern jedoch die 
Befürchtung, auch die,e Akte pancipolitisehcr Unablüngigkeit nicht mehr lange 
durchhalten zu kennen. Der Glaube an die Gewissensfreiheit bei politischen 
Enrscheidungen sicht sich zunehmend mit (westlichen) Vorstellungen von einer 
Partei raison konfrontiert, die für manche eine fatale Ähnlichkeit mit der Partcidiszi­
plin der SED anzunehmen beginnen. 
In diesem Zusammenhang richlet sich der Vorwurf mangdnden Demok~atjever­
ständnisses auch an Venreter von (außerparlament;)nschcn) Bürgerbewegungen lind 
Interessengruppen, die wie :w Zeilen von »Rundem Tisch« und »Dialog« ständig 
das WOrt ergriffen und bei allen Angelegenheiten mitreden wollten. Sie hätten noch 

nicht begriffen, daß die Spielregeln des repräsentativen Systems derartige Einmi­
schungen eigenrlieh nicht zuließen . Dies strikt zu unterbinden, hat man freilich auch 
Bedenken. So bleibt es beim Bedauern über unzureichendes Demokraueversländnis 
der anderen; daß man vielleicht selbst ebenfalls noch lernen muß, mit demokrati­
schen Verfahren der Kritik und Kontrolle unl7.ugehen, findet dagegen kaum Erwäh­
nung. 
Oie fondauernde RedHsungewißheit, das AngewIesensein 3uf Rnt lind Hilfe von 

den westlichen Berarern, die extreme Zeitnot und die Unübersichtlichkeit der 
Verwalrungswege tragen nicht dazu bei, einmal gefällte Verwaltungsentscheidungen 
mit der gebotenen SelbstsicherheIt nach außen zu verteidigen . Die oft gdußerre 
Klage, von der Lokalpresse wiederholt und in Einzelfällen versürkt, die kommunale 
Verwaltung in den neuen Bundesbndcrn sei .unfähig", selzt jene, die dort arbeiten, 

umcr einen verständlichen, pennanenten Rechrferrigung$~wang. Nach außen ge­
wendet führt dieser 7.U der Unterstellung, die Kontrollinstanzen übten ohne hinrei­
chende Sachkenntnis unberechtigte Kritik, behinderten eine zügige Arbeit und 
hätten obendrein nicht den gebotenen Respekt vor der neuen Stadtverwaltung. 
Neidvoll wird berichtet, wie in den westlichen Partnerstädten die Verwaltung 
geschlossen nach außen :lufträte und sich scheinbar über Paneihader hinweg durch­
zusetzen vermag. [n den Augen der neuen Kommunalverwaltungen der Ex-DDR 
funktioniert sie nicht nur besser, sondern genießt auch ein weitaus höheres Ansehen 

bei den Bürgern. Der Zwiespalt, in dem sich die neuen Dezernenten und Amtsleiter 
der Gemeindeverwaltungen befinden, kommt hierbeI zum Vorschein: Eioerseits 

sehen sie sich von den Bürgern vermehrt gefordert, weil Kommunalverwallungen 
den.eit die ein~igen Ansprechpanner für deren zahllose Probleme sinJ - "der StJ~t, 
das ist doch jetzt die Gemeinde« -, andererseits leiden SIe umer dem Stigma, diesem 

Erwartungsdruck nicht genügen zu können und als "unfähig. zu gelten. 
Mit diesem Dilemma zwischen hohen Erwartungen der Bürger und Ansprüchen an 
sich selbst, der Fülle der Aufgaben und den unzureichenden Voraussetzungen für 
deren Lösung werden die Kommunalverwaltungen in den neuen Bundesländern 
noch einige Zeit zu leben haben. 
Kurz: Oie neuen Dez.ementen und Amtsleiter mußten die ernüchternde Erfahrung 
machen, daß Selbstverwaltung Einschränkungen bedeutet, Unabhängigkeit mit 
neuen Abhängigkeiten einhergeht und die souveräne selbsrbewußte Gestaltung der 
Gemeindeverwalcung nicht möglich ist, solange man sich noch in der Rolle des 
"Schülers « befindet, der ohne die belehrenden Tnterprt:tarionshilfen der wesrlichen 
Berater nicht auskommt. Während sie sich bemühen, dieser Fülle von alltagspr~kti­
schen, aber .luch von psychologischen Problemen Herr zu werden, hatte gleichzeitig 
die Arbeit der Verwaltung weiterzugehen . Die aber n.hm in betr;ichtlichem Umfang 
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J);? zu, denn in der UmbruchsiluaLion suchten die Bürger m<1ngels anderer Adressca.ten 

für ihre wachsenden Sorgen versrärkt Rat und Hilfe bei der Gemeindeverwalrung. 

Es ist darum keineswegs überraschend, wenn den meisten der Dezernenten und 
Amtsleiter nach eigenem Bekunden die Arbeit in den neucn Verwaltungspositionen 

nicht leicht gefallen ist - und noch immer n icht leicht fällt. [hre anfänglichen 

Hoffnungen, die betrieblich erworbenen Qualifikationen reichten aus, erwiesen sich 

weitgehend als trügerisch. Ohne die Hilfe der Verwaltungsbeamten aus den alten 

Bundesländern, das wird freimütjg eingeräumt. hatte kaum einer die Anfangsphase 

durchgestanden. Und auch gegenwärtig sind noch fast alle auf diese Hilfen angewie. 

sen bzw. wünschen sich, sie könnten sie noch länger in Anspruch nehmen. 
Die Beharrlichkeit, der Fleiß und der Eifer, mit dem die meisten ihre schwierigen 

Aufgaben zu erfüllen suchen, vermögen die Defi~ite an Erfahrung und Wissen nur 

zum Teil wett zu machen: Alle sind überarbeitet, haben einen 10 bis I s-Srunden­

Tag, nehmen Akten, Vorlagen, Erbsse, Geserze usw. am Wochenende mir nach 

Hause. vcrt.ichten auf Urlaub - und sehen SICh gleichwohl von Zeit zu Zelr 
schlichtweg überfordert. Ungewohnt im Umgang mit großen Summen befün:luct 

man Schulden, die mangelnde Vc:nr~utheit mit dem Recht verunsichere perm~nent, 

der Zeitdruck, unter dem so schnell wie möglich Entscheidungen zu treffcn sind, 

weil die Bürger Ergebnisse sehen wollen, bereitet Kopfschmerzen, die Tragweite 

mancher Entscheidungen verursacht schlaflose Nächte. Die psychischen Belastun­

gen sind enorm. So ist es nicht verwunderlich, wenn man Äußeflmgen hört wie: es 

sei »Wahnsinn« gewesen, in die Verwaltung zu gehen, man hätte sich das so nicht 

vorgestellt, man habe es ab und an schon bereut, die Familie protesriere. zuweilen 

kämen Zweifel auf, ob man die richtige Person für diese Aufgabe sei und dergleichen 

mehr. 

Doch dies scheinen nur gelegentlich Anfechtungen :/'u sein. Sie werden oHenb3r 

überwunden durch ein Gefühl der Verpflichtung, sich den Problemen zu stellen und 

sie, so gut es geht, zu bewältigen. Sclbst:l.weifcl, die aufkommen, werden zerstreut. 

Es dominiert die anscheinend unerschütterliche Bereitschaft, der Stadt, der man sich 

oft ln einer emotional anmutenden Weise verbunden fühlt, aus der Misere zu helfen. 
Persönliche Probleme luben darum keinen Platz b'l.w. werdcn hirllangestellr, weil 

die einmal übernommene Aufgabe, die von den meisten ~ls eine politische begriffen 

wird, Vorrang hat. Eine gclegcndich geradezu trotzige Haltung, nicht kleinbeizuge­

ben und die selbst herbeigeführte und erstrebte politische Wende zumindest in einer 

funktionierenden Verwaltung in die Tat umsetzen Z\.l wollen, hilft, an der einmal 

getroffenen Entscheidung festZllhalten. 

DIe neuen Dezernenten und Amtsleirer stellen nach Herkunft und Arbeitssituation 

in der Mehrzahl einen Typus des Mitarbeiters einer Kommunalverwaltung dar, wie 

er in den alten Bundesländern, wo eine Verwaltungslaufbahn in der Regel anders 

verläuft, kaum zu finden ist. Ob sie durchhalten und ob sie nach den nächsten 

Kommunalwahle.n, wenn sie vermutlich die großlen Probleme gelöst und sich 

eingearbeitet haben, die Mehrheilsverhältnisse aber vielleicht andere sind, noch eine 

berufliche und/oder politische Perspektive damit verbinden können. SIcht dahin. 
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